
 

Gesetzentwurf   

Landesregierung  

Gesetz zu dem Ersten Medienänderungsstaatsvertrag 
 
 
 
Die Landesregierung legt mit Schreiben vom 6. Juli 2020 den nachstehenden, durch Kabinettum-
laufverfahren vom 29. Juni 2020 gebilligten und festgestellten Gesetzentwurf dem Landtag zur 
Beschlussfassung vor. Der Gesetzentwurf wird vor dem Landtag von dem Minister und Chef der 
Staatskanzlei vertreten.  
 
 
 
A. Problem 

 Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben vom 10. bis 17. Juni 
2020 den Ersten Medienänderungsstaatsvertrag unterzeichnet. Dieser Staatsvertrag ändert 
den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag und bedarf der Zustimmung durch die Landespar-
lamente. 

 
B. Lösung 

 Mit dem Gesetzentwurf soll die Zustimmung des Landtags zu dem Ersten Medienände-
rungsstaatsvertrag eingeholt werden.  

 
C. Befristung 

 Eine Befristung des Zustimmungsgesetzes kommt nicht in Betracht. Der Staatsvertrag ent-
hält selbst keine Befristung und kann daher nur in Kraft treten, wenn alle Vertragspartner 
unbedingt und unbefristet zustimmen. 

 
D. Alternativen 

 Keine. 
  
E. Finanzielle Auswirkungen 

 1.  Auswirkungen auf die Finanz-, Vermögens- und Erfolgsrechnung  

  Die mit dem Ersten Medienänderungsstaatsvertrag umzusetzende Anpassung des Rund-
funkbeitrags führt im Hinblick auf die von den Behörden und Einrichtungen des Landes 
zu entrichtenden Rundfunkbeiträge zu einer geringfügigen Mehrbelastung des Landes-
haushalts. 

 
 Liquidität Ergebnis 

 Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag 

Einmalig im 

Haushaltsjahr 

    

Einmalig in künftigen 

Haushaltsjahren 

    

Laufend ab  

Haushaltsjahr  

    

 
 2. Auswirkungen auf die mittelfristige Finanz- und Entwicklungsplanung 

  Keine. 
 
 3. Auswirkungen für hessische Gemeinden und Gemeindeverbände 

  Wie Nr. 1 gilt Entsprechendes für die Kommunen. 
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F. Unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die Chancengleichheit von Frauen 
und Männern 

 Keine. 
  
G. Besondere Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen 

 Das Gesetz wurde am Maßstab der UN-Behindertenrechtskonvention überprüft. Es bestand 
kein Änderungsbedarf. 
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D e r  L a n d t a g  w o l l e  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l i e ß e n :  

 
Gesetz 

zu dem Ersten Medienänderungsstaatsvertrag 
 

Vom 
 
 

§ 1 
 
Dem vom 10. bis 17. Juni 2020 unterzeichneten Ersten Medienänderungsstaatsvertrag wird zu-
gestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft veröffentlicht. 
 

§ 2 
 
Der Erste Medienänderungsstaatsvertrag tritt nach seinem Art. 2 Abs. 2 Satz 1 am 1. Januar 2021 
in Kraft. Sollte der Staatsvertrag nach seinem Art. 2 Abs. 2 Satz 2 gegenstandslos werden, ist 
dies im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen bekanntzugeben.  
 

§ 3 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 

 

 

 

 

 

 
I.   Begründung des Gesetzentwurfs 
 
Zu § 1 
 
Der Erste Medienänderungsstaatsvertrag bedarf nach Art. 103 Abs. 2 der Verfassung des Landes 
Hessen der Zustimmung des Landtags. 
 
Zu § 2 
 
Der Erste Medienänderungsstaatsvertrag soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten, sofern bis zum 
31. Dezember 2020 alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden 
der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt werden. Kommt eine Hinterlegung der Ratifikations-
urkunden nicht zustande, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. Dies ist im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Hessen bekanntzumachen. 
 
Zu § 3 
 
§ 3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
 
II.   Begründung des Ersten Medienänderungsstaatsvertrages 
 
Siehe Anlage. 
 
 
Wiesbaden, 6. Juli 2020  

Der Hessische Ministerpräsident 
Volker Bouffier 

 
 
 
 
 
Anlagen: 

– Erster Medienänderungs- 
staatsvertrag und  

– Begründung 
 
 



Erster Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 

(Erster Medienänderungsstaatsvertrag) 

 

 

 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaat Thüringen 

 

 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Anlage
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Artikel 1 

Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages 

Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 26. August bis 11. September 1996, zu-

letzt geändert durch Artikel 7 des Staatsvertrages zur Modernisierung der Medienord-

nung in Deutschland vom 14. bis 28. April 2020, wird wie folgt geändert: 

1. In § 8 wird die Angabe „17,50“ durch die Angabe „18,36“ ersetzt. 

2. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Angabe „71,7068“ durch die Angabe „70,9842“, die 

Angabe „25,3792“ durch die Angabe „26,0342“ und die Angabe „2,9140“ durch 

die Angabe „2,9816“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „180,84“ durch die Angabe „195,77“ er-

setzt. 

3. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „1,6“ durch die Angabe „1,7“ ersetzt. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

 „Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 beträgt die Finanzausgleichsmasse 1,8 

vom Hundert des ARD-Nettobeitragsaufkommens.“ 

 

Artikel 2 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 geänderten Staatsvertrages ist die dort vorge-

sehene Kündigungsvorschrift maßgebend. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 

2020 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden 

der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hinterlegt, 

wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(3) Die Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der Konferenz der Regierungschefin-

nen und Regierungschefs der Länder teilt den Ländern die Hinterlegung der Ratifika-

tionsurkunden mit. 

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunkfinanzierungsstaatsver-

trages in der Fassung, die sich aus Artikel 1 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu ma-

chen. 







Für das Land Berlin*):

^^f//^ _, den /}/1.(^.^^)
Q
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Unterschrift

*) redaktionelle Anmerkung:

Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den von den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder am 12. März 2020 beschlossenen und vom MPK-
Vorsitzland mit Schreiben der Chefin der Staatskanzlei vom 09.06.2020 übermittelten
Text des Ersten Staatsvertrags zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge
(1. Medienänderungsstaatsvertrag).















Fur das Land Nordrhein-Westfalen *):

, den lo

Unterschrift

*) redaktionelle Anmerkung:

Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den von den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Lander am 12. Marz 2020 beschlossenen und vom MPK-
Vorsitzland mit Schreiben der Chefin der Staatskanzlei vom 09.06.2020 tibermittelten
Text des Ersten Staatsvedrags zur Anderung medienrechtlicher Staatsvertrage
(1. Medienanderungsstaatsvertrag).







Für den Freistaat Sachsen .)

Dresden, den 16. Juni 2020

Unterschrift

.) redaktionelle Anmerkung:

Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den von den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder am 12. März 2020 beschlossenen und vom MPK-
Vorsitzland mit Schreiben der Chefin der Staatskanzlei vom 09.06.2020 übermittelten
Text des Ersten Staatsvertrags zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge
( 1 . Medienänderu ngsstaatsvertrag).



Für das Land Sachsen-Anhalt *):

/i(*XS6£o2o

Unterschrift

de
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*) redaktionelle Anmerkung:

Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den von den Regierungschefinnen und 

Regierungschefs der Länder am 12. März 2020 beschlossenen und vom MPK- 

Vorsitzland mit Schreiben der Chefin der Staatskanzlei vom 09.06.2020 übermittelten 

Text des Ersten Staatsvertrags zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 

(1. Medienänderungsstaatsvertrag). _____________________________



Für das Land Schleswig-Holstein *):

den Mi. V>

*) redaktionelle Anmerkung:

Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den von den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder am 12. März 2020 beschlossenen und vom MPK- 
Vorsitzland mit Schreiben der Chefin der Staatskanzlei vom 09.06.2020 übermittelten 
Text des Ersten Staatsvertrags zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(1. Medienänderungsstaatsvertrag).



Für den Freistaat Thüringen *): 

Unterschrift 

*) redaktionelle Anmerkung: 

Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den von den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder am 12. März 2020 beschlossenen und vom MPK-
Vorsitzland mit Schreiben der Chefin der Staatskanzlei vom 09.06.2020 übermittelten 
Text des Ersten Staatsvertrags zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(1. Medienänderungsstaatsvertrag). 



 

Begründung 

zum Ersten Staatsvertrag zur Änderung 

medienrechtlicher Staatsverträge 

(Erster Medienänderungsstaatsvertrag) 

 

 

A. Allgemeines 

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben vom 10. bis 17. Juni 

2020 den Ersten Medienänderungsstaatsvertrag unterzeichnet. 

Mit dem Ersten Medienänderungsstaatsvertrag wird die Höhe des Rundfunkbeitrags 

neu festgesetzt (Artikel 1). Damit wird die von der Kommission zur Ermittlung des Fi-

nanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) in ihrem 22. Bericht ausgesprochene Emp-

fehlung für eine Anpassung des Rundfunkbeitrags umgesetzt. Ferner werden die Ver-

teilung der Rundfunkbeitragsmittel auf die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-

desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio sowie der Finanzierungs-

betrag für den Europäischen Kulturkanal arte neu bestimmt. Darüber hinaus wird in 

Artikel 1 die Finanzausgleichsmasse des zugunsten des Saarländischen Rundfunks 

(SR) und Radio Bremen (RB) bestehenden ARD-Finanzausgleichs in zwei Schritten 

erhöht. Die Anpassung des Rundfunkbeitrags, die veränderte Beitragsverteilung auf 

die Rundfunkanstalten und die Anhebung der für den ARD-Finanzausgleich zur Ver-

fügung stehenden Ausgleichsmasse erfolgen jeweils durch Änderungen des Rund-

funkfinanzierungsstaatsvertrages. Artikel 2 des Ersten Medienänderungsstaatsvertra-

ges regelt Kündigung, Inkrafttreten und Neubekanntmachung. 

Der Staatsvertrag ist ein Artikelstaatsvertrag. Er enthält die Ermächtigung für die Län-

der, den Wortlaut des geänderten Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages in der Fas-

sung, die sich aus dem Ersten Medienänderungsstaatsvertrag ergibt, mit neuem Da-

tum bekannt zu machen. 

 

B. Zu den einzelnen Artikeln 

I. 

Begründung zu Artikel 1 

Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages 

A. Allgemeines 

Artikel 1 enthält zunächst die Umsetzung der von der KEF in ihrem 22. Bericht emp-

fohlenen Anhebung des Rundfunkbeitrages für die kommende, vom 1. Januar 2021 
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bis 31. Dezember 2024 laufende Beitragsperiode. Der Rundfunkbeitrag soll ab dem 

1. Januar 2021 von derzeit 17,50 Euro im Monat auf dann 18,36 Euro im Monat ange-

hoben werden. Entsprechend den Bedarfsermittlungen der KEF wird im Übrigen eine 

leichte Veränderung der Verteilung des Beitragsaufkommens zwischen den Anstalten 

vorgenommen. Zweiter Regelungsgegenstand ist eine Änderung des zugunsten des 

SR und RB bestehenden ARD-Finanzausgleichs durch Anhebung der Finanzaus-

gleichsmasse in zwei Schritten von derzeit 1,6 % des ARD-Nettobeitragsaufkommens 

auf zunächst 1,7 % und dann 1,8 %. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 enthält die Neufestsetzung des Rundfunkbeitrages in § 8 des Rundfunkfi-

nanzierungsstaatsvertrages auf monatlich 18,36 Euro. 

Mit der Systemumstellung der Rundfunkgebühr auf den Rundfunkbeitrag durch den 

Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 15. bis 21. Dezember 2010 wurde 

die Höhe des Rundfunkbeitrages ab dem 1. Januar 2013 auf monatlich 17,98 Euro 

festgesetzt. Der monatliche Rundfunkbeitrag entsprach damit in der Höhe der bisheri-

gen monatlichen Grund- und Fernsehgebühr für die Gebührenperiode vom 1. Januar 

2009 bis zum 31. Dezember 2012. In ihrem 19. Bericht vom Februar 2014 ging die 

KEF für die Beitragsperiode vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2016 in Anbetracht 

der Bedarfsanmeldungen der Anstalten von erheblichen Mehrerträgen durch die Ein-

führung des neuen Rundfunkbeitrags aus. Ein Teil der prognostizierten Mehrerträge 

wurde verwendet, um den Rundfunkbeitrag ab dem 1. April 2015 auf 17,50 Euro zu 

senken. Die verbleibenden Mehrerträge standen den Anstalten nicht zur Verfügung, 

sondern wurden in eine Rücklage eingestellt. In ihrem 20. Bericht vom April 2016 ging 

die KEF erneut von Mehrerträgen aus. Die Beitragshöhe von 17,50 Euro wurde den-

noch beibehalten und die Mehrerträge wurden in eine weitere Rücklage eingestellt. 

In ihrem 22. Bericht vom Februar 2020 hat die KEF empfohlen, den Rundfunkbeitrag 

um 86 Cent auf 18,36 Euro zu erhöhen. Die Regierungschefinnen und Regierungs-

chefs der Länder haben im Rahmen ihrer Konferenz am 12. März 2020 beschlossen, 

den Rundfunkbeitrag der Empfehlung der KEF entsprechend anzupassen. 

Zu Nummer 2 

Mit Nummer 2 werden die Verteilung der Rundfunkbeitragsmittel auf die in der ARD 

zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio 

(§ 9 Abs. 1 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages) sowie der Finanzierungsbe-

trag der nationalen Stelle des Europäischen Kulturkanals arte (§ 9 Abs. 2 Satz 3 des 
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Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages) neu geregelt. Hierbei handelt es sich um 

Folgeanpassungen, die die Veränderung in der Höhe der Rundfunkbeiträge abbilden, 

die für die in der ARD zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten, das ZDF und das 

Deutschlandradio getrennt voneinander ermittelt wurden. Der Fehlbetrag von arte 

wurde ebenfalls gesondert ermittelt. 

Zu Nummer 3 

Nummer 3 erhöht in § 14 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages die Finanzaus-

gleichsmasse für den SR und RB von 1,6 % auf zunächst 1,7 % und dann 1,8 %. 

Mit der staatsvertraglichen Anhebung des Anteils am ARD-Nettobeitragsaufkommen, 

der als Finanzausgleich dem SR und RB zu Gute kommt, wird eine innerhalb der ARD 

erzielte Einigung zum internen Finanzausgleich umgesetzt. Die KEF hat in ihrem 

22. Bericht einen dahingehenden Handlungsbedarf benannt. Die Aufteilung der Fi-

nanzausgleichsmasse zwischen SR und RB bleibt der getroffenen Einigung entspre-

chend unverändert. 

Die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse erfolgt schrittweise. Nach Satz 1 wird die 

Ausgleichsmasse mit dem Inkrafttreten des Ersten Medienänderungsstaatsvertrages 

von 1,6 % auf 1,7 % des ARD-Nettobeitragsaufkommens erhöht. Mit dem neuen Satz 

2 erfolgt eine weitere Erhöhung von 1,7 % auf 1,8 % zwei Jahre später mit Wirkung 

zum 1. Januar 2023. Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

 

II. 

Begründung zu Artikel 2 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

A. Allgemeines 

Artikel 2 enthält die Bestimmungen über die Kündigung, das Inkrafttreten und die Neu-

bekanntmachung des durch Artikel 1 geänderten Staatsvertrages. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

In Absatz 1 wird zunächst klargestellt, dass der in dem vorstehenden Artikel geänderte 

Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag nach der dort geltenden Kündigungsbestimmung 

gekündigt werden kann. Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag behält durch den 

Ersten Medienänderungsstaatsvertrag weiterhin seine Selbstständigkeit. 
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Absatz 2 regelt das Inkrafttreten des Ersten Medienänderungsstaatsvertrages. Das In-

krafttreten ist nach Satz 1 für den 1. Januar 2021 vorgesehen. Satz 2 ordnet an, dass 

der Erste Medienänderungsstaatsvertrag gegenstandslos wird, wenn bis zum 31. De-

zember 2020 die Ratifikationsverfahren in den einzelnen Ländern nicht abgeschlossen 

und die Ratifikationsurkunden nicht bei der oder dem Vorsitzenden der Konferenz der 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hinterlegt sind. Der Rundfunk-

finanzierungsstaatsvertrag behält dann in der bisherigen Fassung seine Gültigkeit.  

Nach Absatz 3 teilt die Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der Konferenz der 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder die Hinterlegung der Ratifika-

tionsurkunden mit, um zu gewährleisten, dass in den Ländern, soweit erforderlich, die 

Bekanntmachungen erfolgen können, dass der Staatsvertrag insgesamt mit seinen 

Änderungen in Kraft getreten ist und der geänderte Rundfunkfinanzierungsstaatsver-

trag in der nunmehrigen Fassung gilt.  

Absatz 4 gewährt den Ländern die Möglichkeit, den durch den Ersten Medienände-

rungsstaatsvertrag geänderten Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag in der nunmehr 

gültigen Fassung bekannt zu machen. Eine Verpflichtung zur Neubekanntmachung 

besteht nicht. 
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